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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.1977

Norm

WaffG §11 Abs1 Z1

Rechtssatz

Eine in den Gri2 einer Peitsche (Kamelpeitsche) eingebaute aus einem zugerichteten Eisenstab angefertigte Stichwa2e

ist geeignet, einen anderen Gegenstand, nämlich eine ungefährliche Peitsche, im Sinne des § 11 Abs 1 Z 1 Wa2G

vorzutäuschen.
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